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 Veröffentlicht am 13.03.1957

Norm

B-VG Art89 Abs4

Rechtssatz

Nur für Rechtsfälle, die vor der Kundmachung des aufhebenden Erkenntnisses tatbestandsmäßig konkretisiert

wurden, übt die vom VfGH bestimmte Frist eine rechtliche Wirkung nicht aus. (ZStG).
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